
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

der Firma GLOBAL  CONCEPT GmbH , Schulstrasse 10, D -26919 Brake / Utw. 
 

1. Allgemeines 
Die GLOBAL  CONCEPT  GMBH – nachstehend kurz GLOBAL genannt- bietet Produkte 
und Dienstleistungen im Bereich der Ölbeseitigung und des Umweltschutzes an. 
Insbesondere handelt es sich hierbei um die rechtlich geschützten Produkte  und 
Dienstleistungsverfahren CYTOCLEAN® und CATCO®. 
CYTOCLEAN® und CATCO® sind eingetragene Warenzeichen der GLOBAL CONCEPT  
GMBH. 
GLOBAL beliefert ausschließlich gewerbliche Kunden. Die genannten Geschäftsbedingungen 
schließen juristische Personen ein. 
Die nachstehenden Konditionen gelten für alle Verträge, Lieferungen, Dienstleistungen und 
sonstigen Leistungen der GLOBAL. 
Abweichenden Vorschriften und Einkaufsbedingungen widerspricht GLOBAL hiermit 
ausdrücklich. Etwaige Sonderkonditionen bzw. Nebenabreden bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung der GLOBAL.    

 
2. Angebote 

Jegliche Angebote der GLOBAL über die Lieferung von Waren bzw. die Durchführung von 
Dienstleistungen im Ganzen und/oder Teilbereichen sind unverbindlich und freibleibend. 
Die von GLOBAL abgegebenen Angebote sind freibleibend, dies insbesondere sofern sie auf 
technischen Zeichnungen und Angaben des Kunden beruhen, die zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe nicht bzw. nicht im angegebenen Rahmen zutreffend sind. 
Ein rechtsverbindlicher Vertrag kommt erst durch die Annahme eines Angebotes durch den 
Kunden und die Bestätigung durch die GLOBAL zustande. 
Soweit die Lieferung und/ oder Dienstleistung auf Voraussetzungen und Maße bzw. 
Gegebenheiten des Kunden beruhen, ist GLOBAL berechtigt diese zu prüfen und auch im 
Falle eines vereinbarten Pauschalpreises seine Rechnung an die tatsächlichen 
Gegebenheiten vor Ort (pro rata) anzupassen. 

 
3. Lieferung und Zahlung 

Alle angegebenen Preise verstehen sich netto, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Sofern es sich um Lieferungen und Leistungen für die Seeschifffahrt bzw. internationale 
Lieferungen und Leistungen handelt, sind diese von der gesetzlichen Mehrwertsteuer befreit. 
 
Alle Rechnungen sind mit einem Zahlungsziel von 10 Tagen, ohne Abzug, netto Kasse auf 
das auf der Rechnung genannte Bankkonto der GLOBAL zu zahlen. Hierbei gilt als 
rechtzeitige 
Zahlung das Eingangsdatum auf dem Konto der GLOBAL. 
GLOBAL ist berechtigt für verspätete Zahlungen einen banküblichen Verspätungszinssatz an 
den Schuldner zu berechnen. 
 
Alle Lieferungen der GLOBAL erfolgen ex Werk. Alle im Zusammenhang mit der Lieferung 
anfallenden Kosten, egal wodurch und von wem diese verursacht oder notwendig wurden  
gehen zu Lasten des Auftraggebers. Gleiches gilt für die Verbringung und Unterbringung des 
zum Einsatz kommenden Personals der GLOBAL. 
Es wird im jeweiligen Auftrag festgelegt, welche der betreffenden Parteien die notwendigen 
Transporte organisiert und abwickelt. Auch wenn diese von GLOBAL organisiert und/oder 
ganz oder teilweise verauslagt werden, ist der Auftraggeber verpflichtet die anfallenden 
Beträge innerhalb der oben genannten Zahlungsfrist an GLOBAL zu leisten. 

 
4. Lieferzeiten 

GLOBAL ist darum bemüht die notwendigen Lieferungen zu den angegebenen und 
vereinbarten Fristen vorzunehmen. 
GLOBAL haftet in keinem Falle ganz und/oder teilweise für Lieferverzögerungen die 
sich aus unvorhersehbaren Ereignissen wie Arbeitskampf, höhere Gewalt, Krieg, Unfall 
und/oder sonstigen Ereignissen ergeben die nicht durch GLOBAL zu vertreten sind.  
 



Etwaige Schadensersatzansprüche die sich aus den oben genannten Ereignissen ergeben 
sind in jedem Falle seitens der GLOBAL ausgeschlossen. 

 
 

5. Gefahrenübergang 
Alle mit der Lieferung  und Leistung verbundenen Gefahren, wie z.B. der zufällige Untergang 
und/ oder Totalverlust aus irgendwelchen Gründen geht mit der Absendung der Ware auf den 
Auftraggeber über.  
 
Dies gilt insbesondere auch für die von GLOBAL für die Durchführung der Arbeiten zur 
Verfügung gestellten und notwendigen Ausrüstungsgegenstände, die nicht in das Eigentum 
des Auftraggebers über gehen und nach dem Einsatz auf Kosten des Auftraggebers komplett 
und innerhalb der vereinbarten Frist an GLOBAL zurückgegeben werden müssen. 
Alle mit dem Rücktransport stehenden Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.  
 
Sollte der Auftraggeber bzw. der von ihm beauftrage Rücksender nicht in der Lage sein, die 
genannten  Ausrüstungsgegenstände  ganz oder teilweise zurück zu geben, wird GLOBAL 
den entstandenen Schaden an den Auftraggeber berechnen. 

 
6. Durchführung und Abschluss  der Arbeiten / Gewährleistung 

GLOBAL gewährleistet, dass die gelieferte Ware die vertraglich zugesicherten Eigenschaften 
und Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Durchführung der beauftragten Arbeiten hat. 
Des weiteren gewährleistet GLOBAL den Einsatz geeigneten Personal für die Durchführung 
der angebotenen Dienstleistungen. 
Nach Abschluss der vereinbarten Arbeiten wird die jeweilige Durchführung dokumentiert und 
vom jeweiligen Auftraggeber bzw. dessen Bevollmächtigten gegengezeichnet. 
Mit seiner Unterschrift erklärt der Auftraggeber bzw. sein Bevollmächtigter, dass die Arbeiten 
ordnungsgemäß und im Rahmen des vereinbarten Auftrags durchgeführt wurden. 
Eine weitergehende Gewährleistung für die durchgeführten Arbeiten ist nicht gegeben. 
Sollte der Auftraggeber bzw. sein Bevollmächtigter die Gegenzeichnung des Protokolls aus 
irgendwelchen Gründen verweigern, ist GLOBAL berechtigt auf Kosten des Auftraggebers 
einen unabhängigen Gutachter mit der Besichtigung der Arbeiten zu beauftragen.  
Das Ergebnis der Besichtigung ist für beide Vertragsparteien bindend. Die Kosten für die 
Beauftragung des Sachverständigen gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

 

7. Schlußbestimmungen und salvatorische Klausel 
Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind die 
ordentlichen Gerichte in D-26919 Brake. 
Für alle Lieferungen und Leistungen gilt ausschließlich deutsches Recht. 

 Mit Zustandekommen eines Lieferungs- und/oder Dienstleistungsvertrages werden diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Bestandteil dieses Vertrages. 
Sollten eine und/oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam sein, bzw. nicht mit 
geltendem deutschen Recht übereinstimmen, so betrifft das nicht diese 
Geschäftsbedingungen insgesamt. Vielmehr soll an die Stelle der fehlerhaften bzw. 
ungültigen Bestimmung  eine Regelung treten, die dem Sinn und Zweck dieser allgemeinen 
Geschäftsbedingungen am nächsten kommt. 

 
Brake, im April 2008 
 

 
 


